
 
 

Richtlinien der flexiblen kommunalen Ganztagesschule an den  
Grundschulen in Karlsdorf-Neuthard 

 
Die flexible kommunale Ganztagesschule für die Grundschulkinder in Karlsdorf-Neuthard sind 
Angebote der Gemeinde in Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen. 
Die Anmeldung erfolgt in den Rathäusern und die Beiträge werden monatlich von der 
Gemeindeverwaltung eingezogen. Die Betreuungsgebühren sind jeweils aktuell in den 
Anmeldevordrucken aufgeführt.   
Die Mitarbeiterinnen sind Beschäftigte der Gemeinde und dem Fachbereich 1 (Hauptamt) zugeordnet.  
Für Fragen rund um die flexible kommunale Ganztagesschule sind Ihre Ansprechpartner:  
Gemeindeverwaltung Karlsdorf-Neuthard, Rathaus Karlsdorf, Rufnummer 443-213 (Frau Gieser) oder 
443-228 (Frau Baumgärtner) sowie alle Mitarbeiterinnen der Betreuung. 
  
Betreuungszeiten 
Die Mitarbeiterinnen der flexiblen kommunalen Ganztagesschule bieten auf Wunsch eine Betreuung 
für Grundschüler außerhalb der regulären Unterrichtszeiten an.  
Das Angebot gilt somit bis zum Ende der vierten Schulklasse.   
 
Die genauen Zeiten sind wie folgt (Stand: Jan. 2015):  
 
Bausteine 1 bis 4 
Montag bis Freitag:  
 
  07.00 – 07.30; 07.30 – Schulbeginn und Schulende – 13.00 Uhr;  
   13.00 – 14.00 Uhr       
 
Bitte beachten Sie, dass der Baustein 1 von 7.00 – 7.30 Uhr aktuell nur in der Schönbornschule in 
Karlsdorf möglich ist! 
 
Baustein 5 
Montag bis Donnerstag: 
 
  14.00 – 16.00 Uhr 
 
Leitlinien/Grundhaltung 
Wir orientieren uns in erster Linie an der bestehenden Schulordnung. 
Auch in unserem beschränkten zeitlichen Rahmen sehen wir uns allen Kindern gleich verpflichtet.  
Wir legen Wert auf partnerschaftlichen und rücksichtsvollen Umgang mit den Kindern sowie der Kinder 
untereinander. Dieser kennzeichnet sich vor allem durch Freundlichkeit, Höflichkeit, gegenseitige 
Rücksichtnahme und Hilfsbereitschaft. Sauberkeit, Ordnung und die friedliche Lösung von Konflikten 
betrachten wir ebenso als selbstverständlich.  
Dies sind unverzichtbare soziale Kompetenzen, die jedes Kind erlernen und anwenden sollte. 
 
Rahmenbedingungen 
Das Betreuungsangebot findet an beiden Schulen in kindgerecht gestalteten Räumen statt.   
Die Gemeindeverwaltung sorgt für die Ausstattung und das Material. Die Mitarbeiterinnen sind nach 
einem festen Dienstplan für die Kinder da. 
In den Räumen der flexiblen kommunalen Ganztagesschule gilt, wie auf dem gesamten Schulgelände, 
die Schulordnung. In den Betreuungsräumen liegt allerdings das Hausrecht bei den Mitarbeiterinnen, 
das heißt, dass sie z.B. bei wiederholtem, groben Fehlverhalten eines Schülers einen 
vorübergehenden oder einen dauerhaften Ausschluss vom Angebot aussprechen können.  
 
Aufsichtspflicht 
Die Aufsichtspflicht der Betreuungskräfte beginnt mit der Ankunft der Kinder in den Betreuungsräumen 
und endet mit Ablauf der Betreuungszeit. In der Regel werden die Kinder von einem 
Personensorgeberechtigten abgeholt. Kinder, die den Schulweg alleine zurücklegen dürfen/sollen, 
müssen einmalig der jeweiligen Betreuerin eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern 
vorlegen.  
Kranke Kinder können nicht betreut werden, um eine Ansteckung anderer Kinder zu vermeiden. Bei  

   
 



Unfällen, Verletzungen oder Erkrankungen während der Betreuungszeit werden die Eltern 
schnellstmöglich verständigt. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie als Eltern eine aktuelle 
Telefonnummer, unter welcher Sie im Regelfall erreichbar sind, bei den Mitarbeiterinnen hinterlassen. 
Bei kleineren Vorkommnissen, wie Kratzern, blauen Flecken oder Ähnlichem, liegt es im Ermessen 
der Mitarbeiterinnen, ob die Eltern verständigt oder darauf hingewiesen werden. 
 
Ausgestaltung des Angebots 
Die Kinder sollen sich stets willkommen und angenommen fühlen. 
In den Bausteinen 1 bis 4 hat ihr Kind die Möglichkeit, sich vor oder nach dem Unterricht noch etwas 
zu entspannen, zu malen oder Gesellschaftsspiele zu spielen. Es gibt immer wieder neue 
Bastelangebote im Jahreskreis, wobei die Mitarbeiterinnen auf die Ideen der Kinder eingehen. Bei 
schönem Wetter findet meistens ein Spielangebot auf dem Schulhof statt.  
Nach dem Ende des regulären Unterrichts kann ihr Kind wieder in die Betreuung kommen. 
Besonderen Wert legen die Mitarbeiterinnen auf eine verlässliche und vertraute Tagesstruktur.  
 
Baustein 5 
Der Baustein 5 stellt keinen zusätzlichen Unterricht und keine pauschale oder individuelle Nachhilfe 
dar. Auch ist eine gezielte Vorbereitung auf Klassenarbeiten durch die Betreuungspersonen nicht 
möglich. 
Die Schülerinnen und Schüler sollen ihre Aufgaben vielmehr selbständig und regelmäßig 
erledigen können. Die Betreuungsperson berät die Kinder bei Bedarf unterstützend und 
sorgt für eine ruhige Lernatmosphäre. Sind die Hausaufgaben beendet, dürfen die Kinder etwas lesen 
oder sich in ruhiger Atmosphäre beschäftigen. Damit die anderen Kinder möglichst ungestört ihre 
Hausaufgaben fertig stellen können, ist insgesamt ein ruhiges und diszipliniertes Verhalten aller 
Kinder erforderlich. Im Einverständnis der Erziehungsberechtigten können sie auch früher nach Hause 
gehen.  
 
Kooperation 
Die Mitarbeiterinnen stehen in engem Kontakt mit der jeweiligen Schulleitung und dem 
Lehrerkollegium an den Schulen.  
Bei auftretenden Problemen suchen die Mitarbeiterinnen bei Bedarf das offene und vertrauensvolle 
Gespräch mit Ihnen als Eltern. Hierbei kann, soweit erforderlich oder geboten, auch die Schulleitung 
einbezogen werden.   
Frau Sand, Leiterin des Jugend- und Familienzentrums (Tel.: 4414880 oder E-Mail 
nadin.sand@karlsdorf-neuthard.de), steht Ihnen auf Wunsch ebenfalls beratend und unterstützend zur 
Seite.  
 
Baustein 6 
An beiden Schulen gibt es zwischen 12:00 und 14:00 Uhr ein warmes Mittagessen.  
Genauere Informationen hierzu erfragen Sie bitte bei der jeweiligen Ansprechpartnerin 
(Schönbornschule Karlsdorf – Frau Scheurer-Schrenk, Sebastianschule Neuthard – Frau Zoz) oder 
bei der Gemeideverwaltung Karlsdorf-Neuthard (Frau Gieser – Tel. 07251-443213 und Frau 
Bamgärtner – Tel. 443-228). 
Kinder, welche die Betreuung besuchen, dürfen aber auch selbst etwas zum Essen mitbringen. 
Bitte beachten Sie, dass in der Sebastianschule das Mittagessen nur von Montag bis Donnerstag, in 
der Schönbornschule von Montag bis Freitag angeboten wird. 
 
Kündigungsmöglichkeit 
Die Abmeldung eines Kindes, sowie die Änderung des gewählten Betreuungsangebots können 
grundsätzlich nur schriftlich zum Ende eines Schuljahres erfolgen. In begründeten 
Ausnahmefällen (z.B. Wegzug, längerfristige Änderung der Arbeitszeit) können Abmeldungen und 
Änderungen auch während des laufenden Jahres erfolgen. Die Gemeinde entscheidet hierüber im 
Einzelfall. Sollte bis zum 31. Juli bei der Gemeindeverwaltung keine Abmeldung eingegangen sein, 
zählt die Anmeldung mit dem gewünschten Betreuungsangebot automatisch weiter für das 
kommende Schuljahr. 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das bloße Fernbleiben Ihres Kindes/Ihrer Kinder vom 
jeweiligen Angebot keine wirksame Kündigung darstellt, das heißt die Pflicht zur Beitragszahlung 
bleibt in diesem Fall unverändert bestehen!  
 
Gemeinde Karlsdorf-Neuthard 
Amalienstr. 1 
76689 Karlsdorf-Neuthard 
 



Wichtige Informationen für das Betreuungspersonal 
der flexiblen kommunalen Ganztagesschule 

 
 
Bitte dieses Infoblatt der jeweiligen Betreuerin vorlegen. 
Das Blatt verbleibt bei der Betreuerin und wird nicht an Dritte weitergeleitet. 
 
 
Name des Kindes: …………………………………………………………………………………….. 
 
Geburtsdatum: …………………………………………………………………………………………. 
 
Name der Eltern/Erziehungsberechtigten:………………………………....................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Straße:…………………………………………………………………………………………………... 
 
Wohnort:………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon (privat):………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon (im Notfall):……………………………………………………………………………………. 
 
Mein/Unser Kind (bitte ankreuzen) 
 

o darf an Aktivitäten außerhalb des Hauses teilnehmen (z. B. Jugend- und 
Familienzentrum, Spielplatz….) 

o darf nach Ende der Betreuungszeit alleine nach Hause gehen 
o darf vor Ende der Betreuungszeit alleine nach Hause gehen  

wenn ja, ab welcher Uhrzeit………………………………………………………………….. 
o wird von mir/uns nach Ende der Betreuungszeit abgeholt 

 
Mein/Unser Kind  
 

o leidet an Krankheiten 
wenn ja, welche………………………………………………………………………………... 

o leidet an Allergien 
wenn ja, welche………………………………………………………………………………... 

o muss Medikamente einnehmen 
wenn ja, welche (bitte mit Personal absprechen)………………………………………….. 

 
Sonstiges: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

o Ich habe die Richtlinien der Betreuungsangebote gelesen und erkläre mich 
damit einverstanden.  

 
 

 Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


